
NORMENKONTROLLRAT

Qualität von Recht
17 Merkmale



 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
wer Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften entwirft, 

muss eine Vielzahl von Vorschriften beachten. Das neue Recht muss mit 

der Verfassung übereinstimmen sowie den Vorgaben der Verwaltungs-

vorschrift „Regelungen“ von Baden-Württemberg entsprechen. 

Dazu gehört, dass Anforderungen an die Rechtsförmlichkeit (Legistik) 

sowie an eine Reihe von Qualitätskriterien erfüllt werden. Das neue 

Recht sollte überhaupt notwendig sein, es sollte verständlich sein, Sach-

verhalte sollten nicht zu detailliert und zu unübersichtlich geregelt sein. 

Es sollte praktikabel sein und die Adressaten nicht mit unnötigen Doku-

mentations- und Nachweispflichten belasten. Der Gesetzgeber sollte 

eine Gesetzesfolgenabschätzung vornehmen, um möglichst faktenba-

siert und vorausschauend zu handeln.  

Um die Ministerien bei der Ausarbeitung von neuen Regelungen zu unter-

stützen und bereits während des Rechtssetzungsprozesses auf die Quali-

tätsanforderungen an neues Recht zu achten sowie auf möglichst bürokra-

tiearme Vollzugsvarianten zurückzugreifen, hat der Normenkontrollrat Ba-

den-Württemberg eine Liste zu den inhaltlichen Qualitätsanforderungen an 

neues Landesrecht erstellt. Diese Liste enthält eine Zusammenstellung der 

Qualitätskriterien, die mit konkreten Beispielen und der jeweiligen Rechts-

quelle unterlegt wurden. 

 

Wir hoffen, mit dieser Arbeitsgrundlage die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Ressorts beim Rechtsetzungsprozess unterstützen zu können. Über 

Rückmeldungen freuen wir uns. 

 

 

 

 

 

Dr. Gisela Meister-Scheufelen 

Vorsitzende des Normenkontrollrats Baden-Württemberg 

Stuttgart, 2022 
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Normenkontrollrat 
2022 

 Qualitätsan-
forderung 

Beschreibung Beispiel Normgrundlage, 
Quelle 

1. Beschreibung 
des Rege-
lungsziels 

Das Ziel der Regelung 
muss verständlich dar-
gestellt sein. 
 
Warum muss das Ziel 
beschrieben sein? Aus 
demokratiepolitischen 
Gründen, damit Vor-
schriften besser ausge-
legt werden können und 
damit spätestens nach 7 
Jahren die Vorschrift 
evaluiert werden kann 
vgl. VwV Regelungen 
4.5.1. 
 

§ 4 Klimaschutzgesetz 
BW: 
„Unter Berücksichtigung 
der internationalen, eu-
ropäischen und nationa-
len Klimaschutzziele 
und -maßnahmen soll 
die Gesamtsumme der 
Treibhausgasemissio-
nen in Baden-Württem-
berg im Vergleich zu 
den Gesamtemissionen 
des Jahres 1990 bis 
zum Jahr 2020 um min-
destens 25 Prozent und 
bis zum Jahr 2030 um 
mindestens 42 Prozent 
verringert werden. 
 

4.2. VwV NKR BW 
 
„Die Prüfung des NKR BW 
kann sich […] auf die nach-
vollziehbare und verständli-
che Darstellung der folgen-
den Aspekte erstrecken: Ziel-
setzung […] der Regelung 
[…]“ 
 

4.5.2. Satz 4 VwV 
Regelungen  
 
„Regelungen, die die ange-
strebten Ziele nicht erreicht 
haben, sind zu verbessern o-
der aufzuheben.“ 

 
1.17.1 der Regelungs-
richtlinien der VwV Re-
gelungen  
 
„Im Allgemeinen Teil sind 
eingehend darzustellen: Ziel-
setzung (Ausgangslage und 
Anlass, Erforderlichkeit, Ziele 
des Entwurfs)“ 
 

2. Notwendig-
keit der Re-
gelung 
a) des ge-

samten 
Rege-
lungsvor-
habens an 
sich 

b) Rege-
lungs-
dichte 

c) Rege-
lungstiefe 

Eine Regelung soll nur 
erlassen werden, wenn 
sie einem wichtigen öf-
fentlichen Interesse 
dient oder zur Wahrung 
der Rechte des Einzel-
nen unentbehrlich ist. 
 
a) Kann auf die Rege-

lung aufgrund fak-
tenbasierter Prüfung 
verzichtet werden? 
Ggfs. durch Öffent-
lichkeitsarbeit, frei-
willige Selbstver-
pflichtung, Abspra-
che mit Organisatio-
nen und Verbänden 
oder durch finanzi-
elle Anreize. „Fak-
tenbasiert“ sind Ein-
schätzungen, die 

Eine Regelung dient ins-
besondere dann nicht 
dem öffentlichen Inte-
resse, wenn sie nicht 
angewandt wird 
 
 
zu a) obwohl das Rau-
chen eine große Gefahr 
für die Gesundheit dar-
stellt, wird auf ein Ver-
bot verzichtet und statt-
dessen durch intensive 
Öffentlichkeitsarbeit auf 
die Gefahren hingewie-
sen. 
 
zu b) Mit der Änderung 
der Landesbauordnung 
2020 wurde die Vor-
schrift gestrichen, wo-
nach bei bestimmten 
Gebäuden Flächen zum 

4.1.1. VwV Regelungen  
 
„Eine Regelung soll nur er-
lassen werden, wenn sie ei-
nem wichtigen öffentlichen 
Interesse dient oder zur 
Wahrung der Rechte des 
Einzelnen unentbehrlich ist. 
Auch die einzelnen Teile ei-
ner Regelung müssen sich 
an diesem Maßstab messen 
lassen“ 

 
4.2.5 VwV Regelungen  
 
„Regelungen sollen so ge-
staltet werden, dass sie eine 
sachgerechte Entscheidung 
untypischer Fälle ermögli-
chen, ohne jede denkbare 
Fallgestaltung ausdrücklich 
zu erfassen.“ 

 
4.2.2 VwV Regelungen  
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z.B. auf wissen-
schaftlichen Gutach-
ten beruhen.  

 
b) Regelungsdichte 

meint, dass alle 
möglichen Sachver-
halte geregelt wer-
den, auch solche, 
die selten auftreten 

 
c) Regelungstiefe 

meint, dass etwas 
bis ins kleinste Detail 
hinein geregelt wird. 
In einem solchen 
Fall kann es der Re-
gelung z.B. an Quali-
tät fehlen. 
 

Wäschetrocknen vorzu-
halten sind. 
 
 

„Personelle oder sachliche 
Vorgaben, die im Sinne einer 
Mindestanforderung qualita-
tive oder quantitative Anfor-
derungen enthalten, sind nur 
zulässig, soweit sie nach-
weislich unverzichtbar sind.“ 

3. Möglichst 
niedrige Re-
gelungs-
stufe 

Kommen verschiedene 
Regelungsstufen in 
Frage, soll die niedrigste 
Stufe gewählt werden.  
(Hierarchie: Gesetz, 
Verordnung, Verwal-
tungsvorschrift, inner-
dienstliche Anordnung) 
 

Nach dem Klimaschutz-
gesetz BW ist beim 
Neubau von Nichtwohn-
gebäuden auf dem 
Dach eine Photovoltaik-
anlage zur Stromerzeu-
gung zu installieren. 
Das Umweltministerium 
wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung nä-
here Regelungen zu 
technischen Details etc. 
zu treffen. 
 

4.1.2 VwV Regelungen  
 
„Sind für eine Regelung ver-
schiedene Regelungsstufen 
(Gesetz, Verordnung, Ver-
waltungsvorschrift oder in-
nerdienstliche Anordnung) 
möglich, soll die niedrigste 
Stufe gewählt werden.“ 

4.  Begrenzung 
der Zahl der 
Verwal-
tungsvor-
schriften 

Die Zahl der von jedem 
Ministerium erlassenen 
Verwaltungsvorschriften 
darf den jeweils am 31. 
Dezember 2008 erziel-
ten Stand nicht über-
schreiten. Ausnahmen 
sind zu begründen. 
 

 4.5.5 VwV Regelungen  
 
„Die Zahl der von jedem Mi-
nisterium erlassenen Verwal-
tungsvorschriften und inner-
dienstlichen Anordnungen 
darf den jeweils am 31. De-
zember 2008 erzielten Stand 
nicht überschreiten. Ausnah-
men sind vom jeweiligen Mi-
nisterium im Einzelfall zu be-
gründen.“ 
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5. Angemes-
senheit, Wirt-
schaftlichkeit 

Die Regelung sollte in 
einem angemessenen 
Verhältnis zu dem durch 
sie bezweckten Ziel ste-
hen und wirtschaftlich 
sein. Dies sollte fakten-
basiert geprüft werden. 
Faktenorientierte Be-
wertungen können z.B. 
auf konkreten Erfahrun-
gen anderer Länder mit 
den geplanten Regelun-
gen oder auf Evalua-
tionsergebnissen zu ver-
gleichbaren Regelungen 
beruhen. 
 
Einfache, wirtschaftli-
che, zügige (…) Verwal-
tungsverfahren sind zu 
gewährleisten. 
 

 1 VwV Regelungen  
 
[…] „Inhalt von Regelungen 
an den Grundsätzen der Er-
forderlichkeit, Wirtschaftlich-
keit und Nachhaltigkeit aus-
richten.“ 

 
1.17.1 Regelungsrichtli-
nien der VwV Regelun-
gen  
 
„Im Allgemeinen Teil sind 
eingehend darzustellen: Ziel-
setzung (Ausgangslage und 
Anlass, Erforderlichkeit, Ziele 
des Entwurfs).“ 

 

6. Wider-
spruchsfrei-
heit der Re-
gelungen 

Die Regelung sollte frei 
von Widersprüchen im 
Hinblick auf andere Re-
gelungen sein 
 

Der Arbeitsschutz 
schreibt vor, dass der 
Boden einer Fleischerei 
mit Noppen zu versehen 
ist, damit er rutschfest 
ist. Hygienevorschriften 
schreiben vor, dass er 
glatt ist, damit er optimal 
gereinigt werden kann. 
 

 

7. Systemge-
rechtigkeit 
der Regelung  

Der Normgeber sollte 
Sachverhalte so regeln, 
dass sein Regelungsziel 
nicht konterkariert wird. 
 

Wenn der Normgeber 
kein generelles Rauch-
verbot für Gaststätten 
verhängen will, muss er 
für solche mit nur einem 
Raum eine Ausnahme 
vom Rauchverbot er-
möglichen, da es für sie 
sonst faktisch ein gene-
relles Rauchverbot 
wäre. 
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8. Systemver-
träglichkeit 
der Regelung 

An die gleichen Sach-
verhalte müssen einheit-
liche Rechtsfolgen ge-
knüpft werden (Rechts-
staatprinzip). 
 

Axel Burghart, Die 
Pflicht zum guten Ge-
setz: 
„Dogmatische Klarheit, 
vorhandene Begriffe 
und Regelungsstruktu-
ren verwenden, nicht 
unnötige neue Struktu-
ren entwickeln.“ 
 

 

9. Konzentra-
tion der Re-
gelung 

Regelungen zur selben 
Materie sollen möglichst 
in einem einheitlichen 
Regelungswerk zusam-
mengefasst werden. 

Die Allgemeine Ausfüh-
rungsverordnung zur 
Landesbauordnung re-
gelt beim Brandschutz 
zu einem großen Teil 
exakt die gleichen Ge-
genstände wie die Ver-
waltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmun-
gen. 
 

4.2.3 VwV Regelungen 
 
„Regelungen zur selben Ma-
terie sollen in einem einheitli-
chen Regelwerk zusammen-
gefasst werden. Das gleiche 
gilt, wenn im Wesentlichen 
inhaltsgleiche Bestimmungen 
für verwandte Materien und 
Fallgruppen erlassen werden 
sollen (Konzentration der Re-
gelung).“ 

 

10. Wirksamkeit 
einer Rechts-
norm 
a) Zweckmä-

ßigkeit der 
Rechts-
norm 

b) Praktika-
bilität ei-
ner 
Rechts-
norm 

c) Testver-
fahren 

d) Experi-
mentier-
klausel 

Die Regelung sollte tat-
sächlich dazu geeignet 
sein, den Regelungs-
zweck zu erreichen. 
Dazu bedarf es einer 
evidenzbasierten Prü-
fung, also z.B. auf der 
Grundlage von Erfah-
rungen aus anderen 
Ländern, des Bundes, 
anderer Mitgliedstaaten 
oder auf wissenschaftli-
chen Gutachten oder 
konkreten Erfahrungen, 
die in Baden-Württem-
berg gesammelt werden 
konnten.  
 
Zu c) Testverfahren 
(Praxischeck) vor dem 
Erlass der Regelung 
sind grundsätzlich dann 
durchzuführen, wenn zu 
erwarten ist, dass die 
geplante Regelung bei 
den Normadressaten ei-
nen größeren Aufwand 

zu a) Zweck betrifft den 
ursächlichen Zusam-
menhang zwischen Mit-
tel und Ziel (Bsp.: Gurt-
pflicht, Verringerung der 
Zahl der Unfallopfer) 
 
zu b) Nach Art. 6 Abs. 1 
Buchst. a der EU-Daten-
schutzgrundverordnung 
ist die Verarbeitung ei-
nes Fotos rechtmäßig, 
wenn die betroffene 
Person eingewilligt hat. 
Ob eine solche Einwilli-
gung vorliegt, wenn in 
der Einladung zu einer 
Sportveranstaltung 
steht, dass Eltern sich 
melden sollen, wenn sie 
nicht wollen, dass ihr 
Kind fotografiert wird, 
bleibt unklar. 
 
zu d) Der Glücksspiel-
staatsvertrag sieht seit 

zu d) 4.2.8 VwV Rege-
lungen 
 
„In Rechtsvorschriften kön-
nen Ausnahmen zugelassen 
werden, um das Erreichen ei-
nes Ziels auf einem anderen 
als dem bisher geregelten 
Weg zu erproben. Rechtsvor-
schriften mit Erprobungsklau-
seln sind zu befristen.“ 
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verursacht. Nur auf 
diese Weise kann die 
erforderliche Praxistaug-
lichkeit festgestellt wer-
den. 
 
Zu d) Wenn ein Testver-
fahren ausscheidet, 
kann der Normgeber – 
bevor die Regelung 
endgültig wirksam wer-
den soll - eine Experi-
mentierklausel aufneh-
men, um zu erproben, 
ob das Regelungsziel 
auf dem Weg wie ge-
dacht erreicht werden 
kann. 
 

1. Juli 2012 die be-
schränkte Zulassung 
privater Anbieter von 
Sportwetten vor. Um 
den Schwarzmarkt im 
Bereich Sportwetten zu 
bekämpfen, wurde das 
staatliche Wettmonopol 
während einer Experi-
mentierphase von sie-
ben Jahren suspendiert. 
 

11. Befristungen 
a) Befristete 

Geltungs-
dauer von 
Verwal-
tungsvor-
schriften 

b) Rege-
lungsbe-
dürfnis auf 
Zeit 

Geltungsdauer von Ver-
waltungsvorschriften ist 
auf höchstens 7 Jahre 
befristet.  
 
Ergibt die Evaluierung 
(siehe nächste Num-
mer), dass die Verwal-
tungsvorschrift um wei-
tere max. 7 Jahre ver-
längert werden kann? 
 

Vorschriften, die ledig-
lich ein Regelungsbe-
dürfnis auf Zeit haben, 
sind Corona-Verordnun-
gen, die Einschränkun-
gen aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes 
vorschreiben. 

4.5.3 VwV Regelungen 
 
„In jeder Verwaltungsvor-
schrift […] ist ihre Geltungs-
dauer festzulegen. Sie be-
trägt höchstens sieben 
Jahre.“ 

 

1.15 Regelungsrichtli-
nien der VwV Regelun-
gen 
 
„Die Befristung einer Rechts-
vorschrift, die der Erprobung 
oder einem anderen vorüber-
gehenden Zweck dient, kann 
in den Schlussvorschriften ei-
genständig wie folgt geregelt 
werden […].“ 
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12. Evaluie-
rungsklausel 

Regelungen sind vom 
federführenden Ressort 
in angemessenen Zeit-
abständen, spätestens 
nach 7 Jahren, auf Er-
forderlichkeit, Vereinfa-
chung, Verfahrensopti-
mierung, Aktualität und 
der Möglichkeit, es mit 
anderen Regelungen 
zusammenzufassen zu 
überprüfen. 
 
Das Ergebnis ist akten-
kundig zu machen und 
der NKR BW ist bei Be-
teiligung über die Prü-
fung und ihr Ergebnis zu 
informieren. 
 
Um die Wirksamkeit ei-
ner Regelung zu evalu-
ieren, ist es notwendig, 
dass das Ziel der Rege-
lung konkret dargestellt 
wird. 
 

Im Gesetz zur Nutzung 
erneuerbarer Wärme-
energie hat der Gesetz-
geber in Baden-Würt-
temberg nicht nur gere-
gelt, dass eine Evalua-
tion durchzuführen ist, 
sondern dies mit Be-
richtsanforderungen 
konkretisiert: „Es wird 
insbesondere zu prüfen 
sein, ob und inwieweit 
die in diesem Gesetz 
getroffenen Regelungen 
ohne weitere Anpassun-
gen geeignet sind, die 
Klimaschutzziele zu er-
reichen.“ 
 

4.5.1 VwV Regelungen 
 
„Regelungen sind vom feder-
führenden Ministerium in an-
gemessenen Zeitabständen, 
spätestens sieben Jahre 
nach Inkrafttreten und da-
nach spätestens alle sieben 
Jahre, daraufhin zu prüfen, 
ob sie  

- noch erforderlich sind,  

- vereinfacht werden kön-
nen, indem zum Beispiel 
materielle Anforderungen 
gesenkt und Verfahren 
optimiert werden,  

- noch aktuell sind und 

- mit anderen Regelungen 
zusammengefasst wer-
den können.“ 

13. Verständ-
lichkeit 

Die Regelung soll kurz 
und aus sich heraus 
verständlich sein (betrifft 
Aufbau, Sprache und 
Satzbau). 
 

Hier empfiehlt es sich, 
die Sprachanalyse-Soft-
ware „TextLab“ einzu-
setzen; insbesondere, 
wenn Hinweisblätter, 
Formulare oder behörd-
liche Schreiben formu-
liert werden. 
 

4.2.1 VwV Regelungen 
i. V. m. Anlage 1 Rege-
lungsrichtlinien 
 
„Regelungen sollen kurz und 
aus sich heraus verständlich 
sein.“ 

 

14. Digitale Ab-
wicklung von 
Verwaltungs-
verfahren 
a) Digitalisie-

rungs-
tauglich-
keit einer 
Regelung 

Es sollte geprüft wer-
den, wie ein möglichst 
hoher Digitalisierungs-
grad erreicht werden 
kann: Digitalisierungs-
grade; d.h. möglichst ein 
digitales medienbuch-
freies Verfahren vom 
Antrag bis zur Bewilli-
gung/Genehmigung zu 
ermöglichen. Ferner ist 

Die Vorlage einer 
schriftlichen Bestätigung 
der Bundesnetzagentur 
über die Registrierung 
einer Photovoltaikan-
lage im Markstammda-
tenregister kann ersetzt 
werden, indem es den 
Baurechtsbehörden er-
möglicht wird, auf das 
Marktstammdatenregis-
ter zugreifen zu können. 

4.2.6 VwV Regelungen:  
 
„Die elektronische Abwick-
lung von Verwaltungsverfah-
ren ist zu ermöglichen und zu 
fördern.“ 

 

https://www.normenkontrollrat-bw.de/buerokratieabbau/kriterien-fuer-besseres-recht/digitalisierungsgrade
https://www.normenkontrollrat-bw.de/buerokratieabbau/kriterien-fuer-besseres-recht/digitalisierungsgrade
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zu prüfen, ob die rechtli-
chen Voraussetzungen 
für Once Only Lösungen 
aufgenommen werden 
sollten. 
 
Ein Schriftformerforder-
nis verhindert die Digita-
lisierungstauglichkeit ei-
ner Regelung. Wenn 
aus zwingenden Grün-
den nicht auf die Schrift-
form verzichtet werden 
kann, sollte neben der 
schriftlichen auch die 
elektronische Form er-
möglicht werden. Alter-
nativ kann die Textform 
nach § 126b BGB vor-
gesehen werden, wo-
nach eine lesbare Erklä-
rung auf einem dauer-
haften Datenträger, also 
z. B. per E-Mail, abge-
geben werden kann. 
 

 
Sollte an der Bestäti-
gung festgehalten wer-
den, sollte zumindest 
auf die Schriftform ver-
zichtet und stattdessen 
die Textform im Sinne 
des § 126b Bürgerliches 
Gesetzbuch vorgesehen 
werden. Damit können 
Dokumente auch digital 
und ohne qualifizierte 
elektronische Signatur 
bei der zuständigen Be-
hörde eingereicht wer-
den. 
 

15. Aufwands-
schonende 
Verwal-
tungsverfah-
ren 
a) Verfahren 

beschleu-
nigen 

b) Präsenz-
pflicht ver-
meiden 

c) Zustim-
mungs-
vorbehalte 
vermeiden 

d) Nach-
weise ver-
einfachen 

e) Vereinfa-
chung 
durch die 

 zu a) Die Baurechtsbe-
hörde muss nach zehn 
Arbeitstagen nach Ein-
gang der Unterlagen 
diese auf Vollständigkeit 
geprüft haben. 
 
zu b) Möglichkeit zur di-
gitalen notariellen Be-
glaubigung von Gesell-
schaftsverträgen. 
 
zu c) Die Einführung 
des § 9a Straßengesetz 
BW führt dazu, dass die 
Straßenbaubehörden 
von der Einholung von 
formalen Zustimmungen 
durch andere Behörden 
freigestellt werden. Die 
Beteiligung der Fachbe-
hörden beschränkt sich 

4.2.6 VwV Regelungen 
 
„Einfache, wirtschaftliche, zü-
gige und transparente Ver-
waltungsverfahren sind zu 
gewährleisten.“  

 
4.2.9 VwV Regelungen 
 
„Zustimmungsvorbehalte am 
Verfahren Beteiligter dürfen 
nur festgelegt werden, wenn 
dafür ein unabweisbarer Be-
darf besteht.“ 
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Verlage-
rung von 
Zustän-
digkeiten; 
Zustän-
digkeits-
konzent-
ration 

dann auf die inhaltliche 
Prüfung sowie das Erar-
beiten einer Stellung-
nahme. 
 
zu d) Vereinfachter Ver-
wendungsnachweis 
ohne Vorlage von Bele-
gen mit Sachbericht und 
zahlenmäßigem Nach-
weis. 
 
zu d) Anstatt zwei Erfül-
lungserklärungen vor 
Baubeginn und nach 
Fertigstellung zu verlan-
gen, sollte die Erklärung 
vor Beginn zusammen 
mit den Planunterlagen 
eingereicht werden. Auf 
Verlangen kann die 
Baurechtsbehörde nach 
Fertigstellung im Falle 
einer Stichprobenprü-
fung eine weitere Erfül-
lungserklärung verlan-
gen. 
 
zu e) Anstatt das MLR 
als Bewilligungsbehörde 
vorzusehen, sollte die 
Abwicklung des Förder-
programms von den un-
teren Verwaltungsbe-
hörden wahrgenommen 
werden kann. 
 
zu e) Anstatt ein Förder-
programm durch alle 
vier Regierungspräsi-
dien abwickeln zu las-
sen, sollte ein Regie-
rungspräsidium die Zu-
ständigkeit für das För-
derprogramm überneh-
men. 
 
 



2 

9 
 

Normenkontrollrat 
2022 

 Qualitätsan-
forderung 

Beschreibung Beispiel Normgrundlage, 
Quelle 

16. Regelungs-
folgenab-
schätzung 
und Nachhal-
tigkeit einer 
Regelung 

Die fachbezogenen und 
fachübergreifenden Wir-
kungen und Nebenwir-
kungen einer Regelung 
sind abzuschätzen (Fol-
gen für die Bürgerinnen 
und Bürger, für die Wirt-
schaft und für die öffent-
liche Verwaltung). 
 
Die Prüfungen erfolgen 
auf der Basis des Leitfa-
dens Nachhaltigkeit-
scheck. 
 

 4.4.1 VwV Regelungen  
 
„Die fachbezogenen und 
fachübergreifenden Wirkun-
gen und Nebenwirkungen ei-
ner Regelung sind abzu-
schätzen (Regelungsfolgen-
abschätzung). Hierbei ist dar-
zustellen, wie sich das Vor-
haben auf die ökonomischen, 
ökologischen und sozialen 
Verhältnisse auswirkt, insbe-
sondere welche langfristigen 
Wirkungen es hat (Nachhal-
tigkeitsprüfung).“ 

17. Späterer 
Zeitpunkt 
des Inkrafttre-
tens 

Der Zeitpunkt des In-
krafttretens sollte so ge-
wählt werden, dass den 
Normadressaten ausrei-
chend Zeit zur Vorberei-
tung bleibt. 

Änderungen der Lan-
desbauordnung (LBO) 
können eine Änderung 
der Allgemeinen Aus-
führungsverordnung der 
Landesbauordnung 
(LBOAVO) notwendig 
machen. In diesen Fäl-
len sollte der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens der 
LBO mit dem Zeitpunkt 
der Änderung der 
LBOAVO zusammenfal-
len und die LBO nicht 
bereits Monate früher 
wirksam werden. 
 

4.2 VwV NKR BW 
 
„Die Prüfung des Normen-
kontrollrates Baden-Württem-
berg kann sich […] auf die 
[…] nachvollziehbare und 
verständliche Darstellung der 
folgenden Aspekte erstre-
cken: Zeitpunkt des Inkraft-
tretens […].„ 

 

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/Z_ALT_loeschen_oder_neu_zuweisen/informieren/Landesverwaltung/N__Check.pdf
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/Z_ALT_loeschen_oder_neu_zuweisen/informieren/Landesverwaltung/N__Check.pdf
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/Z_ALT_loeschen_oder_neu_zuweisen/informieren/Landesverwaltung/N__Check.pdf


Mit Ihrem Smartphone können Sie schnell und 
einfach die Qualitätsanforderungen im Internet ab-
rufen. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code ein. 

www.normenkontrollrat-bw.de

Normenkontrollrat Baden-Württemberg

Geschäftsstelle des Normenkontrollrats Baden-Württemberg

Königstraße 28 (Königsbau) 
70173 Stuttgart 

Telefon: 0711 / 2153-521

geschaeftsstelle@nkr.bwl.de 
www.normenkontrollrat-bw.de

Postalische Anschrift:

Staatsministerium Baden-Württemberg 
Normenkontrollrat Baden-Württemberg

Richard-Wagner-Straße 15 
70184 Stuttgart


